
1 
 

 

 

 

 

Neu ist, dass Sie als Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen die Förderung für jeden 

einzelnen Baum den Sie pflanzen bekommen. Dadurch lassen sich individuelle 

Lösungen planen. Des Weiteren können auf 50 % der Fläche klimatolerante 

Nadelbaumarten, wie beispielsweise die Tanne oder die Douglasie, gefördert 

werden. Daneben bekommt auch die Baumart Fichte auf 20 % der Fläche eine 

Förderung. Außerdem erhalten Waldbesitzer, welche weniger als 2 Hektar besitzen 

einen Förderzuschlag von 20 %. Zur Einrichtung von Weiserflächen können Sie eine 

Förderung von 150 € pro Stück beantragen. 

Im nachfolgenden finden Sie die wichtigsten Änderungen. Unsere Beratungsförster 

vom Forstamt stehen gerne für weitere Fragen und zur Antragsstellung zur 

Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite: 

http://www.wbv-wasserburg.de/index.php/wbv/forstberatung. 

Wichtig ist, dass erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheids die Maßnahme 

durchgeführt werden darf. Sonst ist keine finanzielle Unterstützung durch das 

Forstamt möglich. 

Nutzen Sie die Gelegenheit zur Verjüngung und zur Pflege ihres Bestandes! 

 

Kulturbegründung 

Es wird die Begründung von standortsgemäßen, klimatoleranten Laub- und 
Nadelholzwäldern gefördert. 

Erstaufforstung: 
 

Pflanzung und Nachbesserung: 

 Laubholzbestand:  1,35 € / Stk 

 Mischbestand:       1,25 € / Stk 
 

Saat Laubholz: 
 50 % der förderfähigen Kosten 

Wiederaufforstung: 
 

Pflanzung und Nachbesserung: 

 Laubholzbestand:  1,10 € / Stk 

 Mischbestand:       0,85 € / Stk 
 

Saat Laubholz: 
 50 % der förderfähigen Kosten 

Die neue „Waldbauliche Förderrichtlinie“ 
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Zuschläge 

Wiederaufforstung und Erstaufforstung: 
 

Förderzuschläge: 
 Zertifizierte Pflanzen: 

   Laubholzbestand:  0,06 € / Stk 
   Mischbestand:       0,04 € / Stk 

 Ballenpflanzen:         0,30 € / Stk 
 Großpflanzen:           0,15 € / Stk 
 Markierungsstab:     0,15 € / Stk 
 Wuchshilfe:               1,45 € / Stk 

 

Wiederaufforstung: 
 

Förderzuschläge: 
 Beseitigen kulturhinderlicher 

Bestockung: 

   Laubholzbestand:  0,10 € / Stk 
   Mischbestand:       0,09 € / Stk 

 Beseitigen kulturhinderlicher Flora: 
   Laubholzbestand:  0,05 € / Stk 
   Mischbestand:       0,04 € / Stk 

 

Naturverjüngung 

Gefördert werden die Sicherung und der Erhalt einer standortgemäßen, klimatoleranten 
Naturverjüngung. Ein Mischbestand enthält mindestens 30 % Laubholz. 

Grundfördersatz: 
 

 Laubholzbestand: 1100 € / ha 
 Mischbestand:      1000 € / ha 

 

Jungbestandspflege 

Es wird die Pflege bzw. die Mischungs- und Standraumregulierung junger Nadel-, Misch- 
und Laubbestände gefördert. Dadurch sollen standortgemäße Mischbaumarten erhalten 
und die Stabilität erhöht werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmittel ist nicht gestattet. 

Fördersatz: 
 

 Bestand < 15 Jahre:       400 € / ha 
 Oberhöhe < 15 Meter:  400 € / ha 

 

Integrative Waldbewirtschaftung 

Zum Erhalt sowie zur Verbesserung der Artenvielfalt und der genetischen Vielfalt werden 
folgende Maßnahmen gefördert. 

Waldlebensgemeinschaften: 
 

 Waldrandgestaltung:                                      2,00    € / Stk 
 Einbringung seltener Baumarten:                1,50    € / Stk 
 Erhalt seltener Baumarten:                           40,00  € / Stk 
 Waldmoore, Feuchtbiotope:                         50 % der förderfähigen Kosten 
 Erhalt alter Samenbäume (BHD > 60 cm):  60,00 € / Stk 
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Auch eine bodenschonende Bringung unter Einsatz eines Rückepferdes, einer 
Traktionswinde oder eines leichten Seilkrans in Steillagen wird berücksichtigt. 

Bodenschonende Bringung: 
 

 Rücken mit Pferd:                     3 € / fm 
 Rücken mit Traktionswinde:   3 € / fm 
 Rücken mit leichten Seilkran: 3 € / fm 

 

Maßnahmenspezifische Merkblätter sind auf Webseite vom Staatsministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erhältlich: 

http://www.stmelf.bayern.de/wald/waldbesitzer/finanzielle-foerderung/index.php 
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